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1 Vorbemerkungen:  Ziel und Zweck des Vorhabens

2 Räumlicher Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes
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Entsprechend der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans sind laut des 
Landschaftsinformationssystems (LANIS) internationale Schutzgebiete nicht betroffen. Nationale 
Schutzgebiete: Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ - Maßnahme ohne erkennbaren Verstoß 
gegen Schutzzweck der Rechtsverordnung. Erhaltung eines ausgewogenen 
Landschaftshaushalts, der Eigenart, Schönheit und des Erholungswertes der Landschaft auch 
weiterhin gegeben. Naturpark „Soonwald-Nahe“ (Randzone) - Maßnahme ohne erkennbaren 
Verstoß gegen Schutzzweck der Rechtsverordnung. Erhaltung eines ausgewogenen 
Landschaftshaushalts, der Eigenart, Schönheit und des Erholungswertes der Landschaft des für 
Langzeit- und Kurzurlaub besonderen Erholungswertes des südlichen Hunsrücks auch weiterhin 
gegeben. Biotopkataster nicht betroffen. (Quelle: Teilfortschreibung FNP)
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3 Rechtsgrundlagen
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4 Bestehende Situation

4.1 Bestand und Eigentumsverhältnisse

4.2 Ordnung von Grund und Boden

4.3 Verkehrstechnische Situation
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5 Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen
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6 Flächenübersicht und prozentuale Anteile

Fläche  / Teilfläche 

Geltungsbereich-V&E Planung 12528,00 100,00%

7 Versorgung, Abwasser, Netzbetreiber und Medien

7.1 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

7.2 Strom

7.3 Medien - Telekommunikation - Internet

7.4 Solar- Photovoltaikanlage

8 Altablagerungen und Altlasten



23-B030 -  König & PARTNER Ingenieure PartG

9 Rettungswege und Fläche für die Feuerwehr

10 Schlussbemerkung












